
Abkürzungen: GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, VOBl. = Verordnungsblatt Berlin Teil  I bzw. Teil  II, BGBl.  = Bundesgesetzblatt Teil  I, II bzw. III, 
GVABl. = Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblatt für Berlin, GBl. = Gesetzblatt der DDR Teil I bzw. Teil II, ABl. = Amtsblatt für Berlin

 20.7.2021  Dritte Verordnung zur Änderung der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung . . . 886 
2126-26

Gesetz- und 
Verordnungsblatt

Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
Herausgeber: Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

77. Jahrgang Nr. 57 Berlin, den 23. Juli 2021 03227

Art.-Nr. 76494157 885



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      77. Jahrgang      Nr. 57      23. Juli 2021886

Verlag und Vertrieb:
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth
Telefon: 02233 / 3760 -7000, Telefax 02233 / 3760 -7201
Kundenservice: Telefon 02631 / 801-2222, 
E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com, www.wolterskluwer.de

Druck:
Druckhaus Tecklenborg, Siemensstraße 4, 48565 Steinfurt

Bezugspreis:
Vierteljährlich 17,40 € inkl. Versand und MwSt. bei sechswöchiger Kündigungsfrist 
zum Quartalsende. Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten. Der angewandte 
Steuersatz beträgt 7% für das Printprodukt und 19% für die Online-Komponente.
Laufender Bezug und Einzelhefte durch den Verlag.
Preis dieses Heftes 1,60 €

Herausgeber:
Senatsverwaltung für Justiz, 
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung,
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin

Redaktion:
Salzburger Straße 21 – 25, 10825 Berlin
Telefon: 030/9013 3380, Telefax: 030/9013 2000
E-Mail: gvbl@senjustva.berlin.de
Internet: www.berlin.de/sen/justva

Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Wolters-Kluwer-Straße 1• 50354 Hürth

Postvertriebsstück • 03227 • Entgelt bezahlt • Deutsche Post AG

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) 
und § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a 
Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 
2021 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, sowie § 11 der COVID- 
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 
(BAnz AT 08.05.2021 V1) verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der Dritten  

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Dritte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 15. Juni 2021 (GVBl. S. 634), die zuletzt durch Verordnung 
vom 6. Juli 2021 (GVBl. S. 826) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1. § 4 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Anwesenheitsdokumentation darf ausschließlich 
zum Vollzug infektionsschutzrechtlicher Vorschriften, insbeson-
dere zur Kontaktnachverfolgung genutzt werden. Die nach Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 7 erhobenen Daten sind für die Dauer von 
zwei Wochen, hiervon abweichend bei Nutzung digitaler An-
wendungen die nach Absatz 1 Nummer 7 erhobenen Daten für 
die Dauer von 48 Stunden, beginnend mit der Beendigung des 
die Pflicht zur Anwesenheitsdokumentation begründenden Er-
eignisses, geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte aufzube-
wahren oder zu speichern. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
ist die Anwesenheitsdokumentation zu löschen oder zu vernich-
ten.“

2. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Pflichten des Absatzes 1 gelten entsprechend auch 

für enge Kontaktpersonen zu einer mittels PCR-Testung positiv 
auf SARS-CoV-2 getesteten Person. Satz 1 gilt für vollständig 
Geimpfte oder Genesene im Sinne des § 8, soweit
1. bei der positiv getesteten Person eine Infektion mit einer be-

sorgniserregenden Virusvariante (Variant of Concern – 
VoC), mit Ausnahme der VoC B1.1.7 und der B.1.617.2, aus 
einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 
13. Januar 2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1), die zuletzt durch 
Verordnung vom 9. Juni 2021 (BAnz AT 10.06.2021 V2) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung vor-
liegt,

2. innerhalb von 14 Tagen nach Kontakt mit einer positiv auf 
SARS-CoV-2 getesteten Person typische Symptome, die auf 
eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils 
aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen, 
auftreten.

Sofern innerhalb von 14 Tagen nach dem Kontakt zu einer ent-
sprechend positiv getesteten Person bekannt wird, dass diese an 
einer besorgniserregenden Virusvariante (Variant of Concern – 
VoC) erkrankt ist oder bei der engen Kontaktperson selbst typi-
sche Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 auftreten, gelten die Pflichten des Absatzes 1 entspre-
chend.“

3. § 8 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Ausnahmen für den Personenkreis nach Absatz 1 gel-

ten nur, sofern diese keine typischen Symptome, die auf eine 
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen 
Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen, aufweisen.“

4. § 11 Absatz 8 Satz 3 wird aufgehoben.
5. In § 12 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Maskenpflicht“ 

die Wörter „ , es sei denn, die Teilnehmenden halten sich an 
einem festen Platz auf “ eingefügt.

6. In § 14 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Maskenpflicht“ 
die Wörter „ , es sei denn, sie halten sich an einem festen Platz 
auf “ eingefügt.

7. § 17 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Bei der entgeltlichen Erbringung sexueller Dienstleistun-

gen sind gesichtsnahe Praktiken nicht erlaubt. Die Erbringung 
sexueller Dienstleistungen ist nicht zulässig in Prostitutionsfahr-
zeugen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Ok-
tober 2016 (BGBl. I S. 2372), das zuletzt durch Artikel 5 Ab-
satz 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 (BGBl. I S. 327) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. Die Organisation 
oder die Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen im Sin-
ne des Prostituiertenschutzgesetzes sind untersagt. Das Angebot 
der Dienstleistungen nach Satz 1 ist nur nach Terminvereinba-
rung und ausschließlich an einzelne Personen erlaubt. Sexuelle 
Dienstleistungen dürfen nur von Personen in Anspruch genom-
men werden, die negativ getestet sind. Beim Aufenthalte in 
Prostitutionsstätten und bei der Erbringung sexueller Dienstleis-
tungen müssen Personal und Personen, die sexuelle Dienstleis-
tungen in Anspruch nehmen, eine FFP2-Maske tragen.“

Dritte Verordnung 
zur Änderung der  

Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Vom 20. Juli 2021
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b) Nummer 22 wird wie folgt gefasst:
„22.  entgegen § 11 Absatz 8 an einer Veranstaltung mit mehr 

als den benannten zeitgleich Anwesenden teilnimmt, 
ohne negativ getestet zu sein,“.

c) Nummer 31 wird wie folgt gefasst:
„31.  entgegen § 17 Absatz 3 Satz 1 gesichtsnahe sexuelle 

Dienstleistungen in Anspruch nimmt,“.
12. In § 42 Absatz 2 wird die Angabe „25. Juli 2021“ durch die An-

gabe „20. August 2021“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. Juli 2021

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister 

Andreas  G e i s e l
Senator für die 

Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung

8. In § 19 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „2“ durch die Angabe 
„1“ ersetzt.

9. § 27 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) An Volkshochschulen sowie weiteren Einrichtungen der 

allgemeinen Erwachsenenbildung, Musikschulen, Jugendkunst-
schulen, Jugendverkehrsschulen, Gartenarbeitsschulen sowie 
freien Einrichtungen im Sinne des Schulgesetzes und ähnlichen 
Bildungseinrichtungen besteht in geschlossenen Räumen eine 
Maskenpflicht. Die Pflicht zum Tragen einer Maske besteht 
nicht, soweit sich die Teilnehmenden an dem ihnen zugewiese-
nen festen Platz aufhalten und für alle Plätze die Einhaltung des 
Mindestabstands sichergestellt ist.“

10. § 28 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) In der beruflichen Bildung besteht in geschlossenen Räu-

men eine Maskenpflicht. Die Pflicht zum Tragen einer Maske 
besteht nicht, soweit sich die Teilnehmenden an dem ihnen zu-
gewiesenen festen Platz aufhalten und für alle Plätze die Ein-
haltung des Mindestabstands sichergestellt ist.“

11. § 41 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1.  entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 keine medizinische Ge-
sichtsmaske trägt und keine Ausnahme nach Absatz 1 
Satz 2, Absatz 2, § 12 Absatz 1 Satz 2, § 14 Absatz 3 
Satz 2, § 21, § 27 Absatz 1, § 28 Absatz 1, § 29 Absatz 3 
Satz 2 oder § 34 Absatz 5 Satz 2 und 3 vorliegt,“.
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